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57/2017 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.:  66.3/40401-17-600 

Immissionsschutz 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für einen Vorbescheid für die Errichtung von 2 Windkraftanlagen als Teil einer Windfarm mit An-

lagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit weniger als 20 Windkraftanlagen  
in 33154 Salzkotten 

 
 
 
Die TurboWind Energie GmbH, Günther-Wagner-Allee 19, 30177 Hannover, beantragt für die Stand-
orte Salzkotten, Gemarkung Salzkotten, Flur 10, Flurstücke 111 und 242, einen Vorbescheid nach § 9 
des Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung von zwei Windkraftanlagen 
mit einer Nabenhöhe von 108,40 m und einem Rotordurchmesser von 82 m. 
 
Die v.g. Anlagen ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.6 
als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 e 
i.V.m. § 3 c Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben - nach den in der Anlage 2 UVPG 
aufgeführten Schutzkriterien - erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach 
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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58/2017 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3/40201-17-600 
 
 
 Wesentliche Änderung einer Windenergieanlage in Paderborn - Dahl 
 
Die Wiehengrund GmbH & Co. KG, Teichweg 10, 33100 Paderborn, beantragt gem. § 16 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung einer wesentlichen Änderung einer 
Windenergieanlage vom Typ Enercon E-82 E2 in Paderborn, Gemarkung Dahl, Flur 3, Flurstück 5. 
Gegenstand der Änderung ist eine Leistungserhöhung zur Nachtzeit von 1.000 kW auf 1.600 kW. 
 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antrags-
unterlagen entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Änderung im Sinne 
des § 16 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.2 eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen einschließlich Gutachten (Umweltverträglich-
keitsstudie und Schallgutachten) liegt  
 

in der Zeit vom 16.03.2017 bis einschließlich 18.04.2017 
 

bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Ar-
beitstag während der Dienststunden eingesehen werden.  
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-paderborn.de/ 
kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/ veroef-
fentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php veröffentlicht. 

Die Umweltverträglichkeitsstudie enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umweltaus-
wirkungen auf die Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Menschen, 
einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern. Detaillierte Angaben zu Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch sind dem Schallgutachten zu entnehmen. 

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 02.05.2017) schriftlich bei der vorstehend genannten 
Behörde erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 

http://www.kreis-paderborn.de/
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Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Be-
urteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die 
Einwendung en erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Geneh-
migungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung 
öffentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 17.05.2017 ab 09.30 Uhr anberaumt. An diesem Termin werden insgesamt 
drei Verfahren in den Gemarkungen Benhausen, Neuenbeken und Dahl erörtert. 
 
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Großen Sitzungssaal des Kreishauses Paderborn, 
Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffol-
genden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus be-
sonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenver-
treter, die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie 
deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausblei-
ben der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine beson-
dere Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag 
und über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Mathea 
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59/2017 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/40203-17-600 
 
 Wesentliche Änderung einer Windenergieanlage in Paderborn - Neuenbeken 
 
Die Wiehengrund GmbH & Co. KG, Teichweg 10, 33100 Paderborn, beantragt gem. § 16 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung einer wesentlichen Änderung einer 
Windenergieanlage vom Typ Enercon E-82 E2 in Paderborn, Gemarkung Neuenbeken, Flur 14, Flur-
stück 192. 
Gegenstand der Änderung ist die Zulassung eines Betriebes zur Nachtzeit mit einer Leistung von 
1.000 kW. 
 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antrags-
unterlagen entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Änderung im Sinne 
des § 16 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.2 eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen einschließlich Gutachten (Umweltverträglich-
keitsstudie und Schallgutachten) liegt  
 

in der Zeit vom 16.03.2017 bis einschließlich 18.04.2017 
 

bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Ar-
beitstag während der Dienststunden eingesehen werden.  
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-paderborn.de/ 
kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/ veroef-
fentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php veröffentlicht. 

Die Umweltverträglichkeitsstudie enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umweltaus-
wirkungen auf die Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Menschen, 
einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern. Detaillierte Angaben zu Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch sind dem Schallgutachten zu entnehmen. 

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 02.05.2017) schriftlich bei der vorstehend genannten 
Behörde erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 

http://www.kreis-paderborn.de/
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Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Be-
urteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die 
Einwendung en erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Geneh-
migungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung 
öffentlich bekannt gegeben. 
 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 17.05.2017 ab 09.30 Uhr anberaumt. An diesem Termin werden insgesamt 
drei Verfahren in den Gemarkungen Benhausen, Neuenbeken und Dahl erörtert. 
 
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Großen Sitzungssaal des Kreishauses Paderborn, 
Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffol-
genden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus be-
sonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenver-
treter, die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie 
deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausblei-
ben der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine beson-
dere Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag 
und über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Mathea 
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60/2017 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
Az.: 66.3/42404-16-600 
 
 Wesentliche Änderung einer Windenergieanlage in Paderborn - Benhausen 
 
Die Windkraft Moorsfeld GmbH & Co. KG, Teichweg 10, 33100 Paderborn, beantragt gem. § 16 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung einer wesentlichen Änderung einer 
Windenergieanlage vom Typ Vestas V-126 in Paderborn, Gemarkung Benhausen, Flur 8, Flurstück 
119. 
Gegenstand der Änderung ist eine Leistungserhöhung zur Nachtzeit auf den Betriebsmodus 2. Im 
Zuge der Änderung wird die Windenergieanlage vom Typ Enercon E-40 in Paderborn, Gemarkung 
Benhausen, Flur 8, Flurstück 124, zurückgebaut. 
 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antrags-
unterlagen entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Änderung im Sinne 
des § 16 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.2 eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen einschließlich Gutachten (Umweltverträglich-
keitsstudie und Schallgutachten) liegt  
 

in der Zeit vom 16.03.2017 bis einschließlich 18.04.2017 
 
 bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Ar-
beitstag während der Dienststunden eingesehen werden.  
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-paderborn.de/ 
kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/ veroef-
fentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php veröffentlicht. 

Die Umweltverträglichkeitsstudie enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umweltaus-
wirkungen auf die Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Menschen, 
einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern. Detaillierte Angaben zu Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch sind dem Schallgutachten zu entnehmen. 

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 02.05.2017) schriftlich bei der vorstehend genannten 
Behörde erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen 

http://www.kreis-paderborn.de/
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dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Be-
urteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die 
Einwendung en erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Geneh-
migungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung 
öffentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 17.05.2017 ab 09.30 Uhr anberaumt. An diesem Termin werden insgesamt 
drei Verfahren in den Gemarkungen Benhausen, Neuenbeken und Dahl, erörtert. 
 
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Großen Sitzungssaal des Kreishauses Paderborn, 
Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffol-
genden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus be-
sonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenver-
treter, die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie 
deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausblei-
ben der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine beson-
dere Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag 
und über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Mathea 
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61/2017 
 
 

Bekanntmachung 
 

Landtagswahl am 14. Mai 2017 

 

Sitzung des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 100 Paderborn I 
 
 
 
 
Am Montag, 03. April 2017, 16.30 Uhr, findet im kleinen Sitzungssaal des Kreishauses, Aldegrever-

straße 10-14, 33102 Paderborn, eine Sitzung des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 100 Pa-

derborn I statt. 

 

Einziger Punkt der Tagesordnung: 

 

Entscheidung über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge für die Wahl zum Landtag des Landes 

Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 2017 gemäß § 21 Landeswahlgesetz in Verbindung mit §§ 3 und 25 

Landeswahlordnung. 

 

Die Sitzung ist öffentlich, zu ihr hat jedermann Zutritt.  

 
 
Paderborn, 06. März 2017 
 
 
Der Kreiswahlleiter für den 
Wahlkreis 100 Paderborn I 
 
 
 
gez. 
 
Manfred Müller 
Landrat 
 


